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Weser

B214

B6

Gemeinde Hoyerhagen

Gemeinde Schweringen

Gemeinde 
Warpe

Gemeinde 
Wietzen

Gemeinde  Bücken

Gemeinde 
Hilgermissen

Gemeinde 
Penningsehl

Gemeinde Matklohe

Gemeinde 
Borstel

Gemeinde Asendorf

Gemeinde Liebenau

Gemeinde Steyerberg

Hoya

Bücken

Schweringen

Wietzen

Marklohe

Liebenau

Steyerberg

Düding-
hausen

Debling-
hausen

Borstel

Asendorf

Bruchhausen-Vilsen
Flecken

Mehringen

Abschnitt 6

Abschnitt 5

Abschnitt 7

Abschnitt 6

Stade – Landesbergen
Abschnitt 6 Hoya – Steyerberg

MA-G073

x x

380-kV-Leitung
(Stand: April 2022)

380-kV-Leitung Stade – Landesbergen
Abschnitt 6: Hoya – Steyerberg
Ersatzneubau, Freileitungsabschnitt

380-kV-Leitung Stade – Landesbergen,
Abschnitt 5: Verden – Hoya
Ersatzneubau, Erdkabelabschnitt

380-kV-Leitung Landesbergen – Sottrum
Verlegung: Neubau

380-kV-Leitung Landesbergen – Sottrum
Verlegung: Rückbau

220-kV-Leitung Landesbergen – Sottrum
Rückbau

Kabelübergangsanlage (geplant)

380-kV-Bestandsleitung

110-kV-Bestandsleitung

Leitungsrückbau

Gemeinde

x
x

x
x

x

x

xx

Entlastungen für die 
Wohnbebauung im Abschnitt 6

Durch den Rückbau der alten 
Leitung und die Möglichkeit, 
die neue Leitung an die örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen, 
ergeben sich deutliche Entlas-
tungen für das Schutzgut 
Mensch/Wohnen im Abschnitt 6. 
Dies wird v. a. in den Bereichen 
Wietzen und Mainschhorn deut-
lich. Auch an vielen Stellen in den 
Gemeinden Bücken, Borstel und 
Warpe rückt die neue Leitung wei-
ter weg von der Wohnbebauung.

Entlastung in der Gemeinde Warpe 

Rückbau 220-kV-Leitung, 
Vermeidung Überspannung, 

Vergrößerung Abstand 
Wohnbebauung

Entlastung in der 
Gemeinde Mainschhorn 

Rückbau 220-kV-Leitung, 
Vermeidung Überspannung,

Vergrößerung Abstand 
Wohnbebauung

Entlastung in der Gemeinde Borstel 

Rückbau 220-kV-Leitung, 

Vergrößerung Abstand 
Wohnbebauung

Entlastung in der Gemeinde Wietzen

Rückbau 220-kV-Leitung, 

Vergrößerung Abstand 
Wohnbebauung

Entlastung in der Gemeinde Bücken

Rückbau 220-kV-Leitung, 

Vergrößerung Abstand 
Wohnbebauung

1

2

Vergrößerung des Abstands der Stromtrasse 
zur Wohnbebauung (Veränderung in Zahlen)

Anzahl der 
Wohngebäude …

Bestandsleitung 
220 kV (Rückbau)

Neubauleitung 
380 kV

… innerhalb 
von Ortschaften

(bis zu 400 m von 
der Leitung 
entfernt)

88 * 0 **

… außerhalb 
von Ortschaften

(bis zu 200 m von 
der Leitung 
entfernt)

106 24

Lesehilfe:

* Innerhalb aller Ortschaften in Abschnitt 6 haben bisher 88 Wohngebäude 
einen Abstand von weniger als 400 m zur Bestandsleitung.

**Bei der neuen Leitung werden innerhalb von Ortschaften alle Wohn-
  gebäude weiter als 400 m von der Leitung entfernt sein.

3

Reduktion der Anzahl
der Leitungen

Vermeidung Überspannung 
von Wohngebäuden

Vergrößerung Abstand 
zur Wohnbebauung

1

2

3

1 2 3

1

3

1

3

1

3
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